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§ 141
(weggefallen)

§ 142
(1) Wer sich nach einem Verkehrsunfall der Fest

stellung seiner Person, seines Fahrzeugs oder der Art 
seiner Beteiligung an dem Unfall vorsätzlich durch 
Flucht entzieht, obwohl nach den Umständen in Fra
ge kommt, daß sein Verhalten zur Verursachung des 
Unfalls beigetragen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren und mit Geldstrafe oder mit einer 
dieser Strafen bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe 

Freiheitsstrafe nicht unter sechs Monaten.

§ 143

(1) Wer einen noch nicht Achtzehnjährigen, des
sen Beaufsichtigung ihm obliegt, nicht gehörig beauf
sichtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft, wenn der zu Beauf
sichtigende eine als Verbrechen oder Vergehen mit 
Strafe bedrohte Handlung begeht, die der Aufsichts
pflichtige durch gehörige Aufsicht hätte verhindern 
können. Dies gilt nicht, soweit in sonstigen Vorschrif
ten eine andere Strafe angedroht ist.

(2) Aufsichtspflichtig im Sinne dieser Vorschrift ist 
derjenige, dem die Sorge für die Person des Kindes 
oder des Jugendlichen obliegt oder dem das Kind oder 
der Jugendliche zur Erziehung oder Pflege ganz oder 
überwiegend anvertraut ist.

§ 144

Wer es sich zum Geschäft macht, Deutsche unter 
Vorspiegelung falscher Tatsachen oder wissentlich mit 
unbegründeten Angaben oder durch andere auf Täu
schung berechnete Mittel zur Auswanderung zu ver
leiten, wird mit Freiheitsstrafe von einem Monat bis 
zu zwei Jahren bestraft.

vgl. § 199 (bei § 330c StGB West)

4. Kapitel \
Straftaten gegen Jugend und Familie J

§ 142
Verletzung von Erziehungspflichten

(1) Wer die elterliche oder eine andere Rechtspflicht, 
für die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung 
eines Kindes oder Jugendlichen zu sorgen, mißachtet, 
indem er

1. ... (bei §§ 170d, 223b StGB West)
2 .  . . .  (bei § 223b StGB West)
3. durch schwere Verletzung dieser Pflichten die 

Begehung mit Strafe bedrohter Handlungen durch 
das Kind oder den Jugendlichen begünstigt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) ... (bei §§ 170d, 223b StGB West)

2. Kapitel 
Straftaten gegen die Deutsche 

Demokratische Republik

§ 105
Staatsfeindlicher Menschenhandel

Wer es
1. mit dem Ziel, die Deutsche Demokratische Repu

blik zu schädigen;
2. in Zusammenhang mit Organisationen, Einrich

tungen, Gruppen oder Personen, die einen Kampf 
gegen die Deutsche Demokratische Republik führen, 
oder mit Wirtschaftsunternehmen oder deren Ver
tretern

unternimmt, Bürger der Deutschen Demokratischen


